
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 50b WGarG 2008
 WGarG 2008 - Wiener Garagengesetz 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Die aufgrund von § 50a Abs. 2 oder Abs. 3 ermittelte Anzahl der zu schaffenden Stellplätze kann durch folgende

Maßnahmen um maximal 10 vH reduziert werden:

1. 1.Ladepunkte für Elektrofahrzeuge: Für vier Ladepunkte, die über die Verpflichtung gemäß § 6

hinausgehend auf Stellplätzen geschaffen werden, reduziert sich der Umfang der Verpflichtung um einen

Stellplatz;

2. 2.Car-Sharing-Angebot: Für jeden Stellplatz, der über ein Car-Sharing-Angebot verfügt, reduziert sich die

Zahl der Pflichtstellplätze um fünf Stellplätze.

2. (2)Der Betrieb eines Car-Sharing-Stellplatzes (Abs. 1 Z 2) ist nachzuweisen durch

1. 1.die Vorlage einer Vereinbarung zwischen den Eigentümerinnen und Eigentümern (Miteigentümerinnen

und Miteigentümern) des Gebäudes und einer Car-Sharing-Anbieterin oder einem Car-Sharing-Anbieter

über den Betrieb eines Car-Sharing-Stellplatzes auf der Liegenschaft, gemeinsam mit der

Fertigstellungsanzeige (§ 128 der Bauordnung für Wien) und

2. 2.eine im Grundbuch ersichtlich gemachte öffentlich-rechtliche Verpflichtung (§ 130 Abs. 2 lit. m der

Bauordnung für Wien).

In Kraft seit 14.12.2023 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wgarg_2008/paragraf/50a
https://www.jusline.at/gesetz/wgarg_2008/paragraf/6
file:///

	§ 50b WGarG 2008
	WGarG 2008 - Wiener Garagengesetz 2008


